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 Veröffentlicht am 25.03.2020

Norm

ZPO §43 Abs1

ZPO §54 Abs1

Rechtssatz

Schränkt der Kläger das Begehren mit dem Vorbringen ein, es sei ein Vergleich geschlossen worden und er habe

deshalb eine Zahlung erhalten, kann mangels gegenteiliger Hinweise auch ohne konkrete Behauptungen

angenommen werden, die Zahlung sei erst nach der Klagseinbringung ge7ossen, sodass diese Klagseinschränkung

keine nachteiligen Kostenfolgen für den Kläger hat.
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